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Verlängerung Energiekostenzuschuss 1: Voranmeldung startet mit 29. März 2023 
 
Wie bereits im Newsletter vom 12. Jänner 2023 angekündigt, wird der Energiekostenzuschuss 1 bis 
Ende Dezember 2022 unter dem Namen „Energiekostenzuschuss 1 Q4 2022“ verlängert. Die 
Voranmeldung ist – analog zum Energiekostenzuschuss 1 – im Zeitraum von 29. März 2023 bis 
14. April 2023 verpflichtend durchzuführen.  
 
 

1. Voranmeldung zum Energiekostenzuschuss 

Die Voranmeldung muss vom antragstellenden Unternehmen über den aws Fördermanager 1 
durchgeführt werden, eine Voranmeldung durch einen Steuerberater/Wirtschaftsprüfer/ 
Bilanzbuchhalter ist nicht möglich. 
 
Bei der Voranmeldung sind folgende Informationen bekanntzugeben: 
 

• Angabe, ob der Umsatz des letztverfügbaren Jahresabschlusses EUR 700.000,- überschritten 
hat 

• Bei einem Umsatz größer als EUR 700.000,-: Angabe, ob es sich voraussichtlich um ein 
energieintensives Unternehmen handelt (Energieintensität: Energieintensive Unternehmen sind 
solche, bei denen sich die Energie- und Strombeschaffungskosten auf mindestens 3,0 % des 
Produktionswertes belaufen). Die Energieintensität ist erst bei der Antragstellung von einem 
Steuerberater/Wirtschaftsprüfer/Bilanzbuchhalter endgültig festzustellen. 

• Informationen zum Förderungswerber (Firmenname, Rechtsform, gegebenenfalls 
Firmenbuchnummer oder ZVR-Zahl bei unternehmerisch tätigen Vereinen) 

• Kontaktdaten der vertretungsbefugten Person(en) 

• Die für den Antragsprozess maßgebliche Mail-Adresse (Angabe einer zweiten Person möglich) 
 

  

 
1 https://foerdermanager.aws.at/#/ 

https://foerdermanager.aws.at/#/
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Das Zeitfenster für die Antragstellung soll sich im Zeitraum von 17. April bis 16. Juni 2023 befinden und 
wird in der Reihenfolge der Voranmeldungen zugewiesen. Das verfügbare Förderbudget wird in der 
Reihenfolge der vollständig eingebrachten Anträge vergeben, es gilt also „first come, first served“. Wir 
empfehlen daher, die Voranmeldung ehestmöglich durchzuführen sowie die Antragstellung im 
zugewiesenen Zeitfenstern so rasch als möglich fertigzustellen. 
 
Wichtig: Die Voranmeldung ist für die Antragstellung verpflichtend durchzuführen.  
 
Das aws hat genauere Infos zur Voranmeldung in Form von FAQ’s zur Verfügung gestellt, welche im 
Downloadbereich2 des aws abrufbar sind. 
 
 

2. Ausblick 

Die Veröffentlichung der Förderrichtlinie für den Energiekostenzuschuss 1 Q4 2022 bleibt nach wie vor 
abzuwarten. Gerne unterstützen wir Sie in weiterer Folge bei sämtlichen Aspekten und 
Abwicklungsschritten im Zusammenhang mit den Energiekostenförderungen. 
 
Ihr ECOVIS Betreuer-Team 
 

  

 
2 https://www.aws.at/ukraine-krieg-sonder-foerderungsprogramme/aws-energiekostenzuschuss/downloads/ 

https://www.aws.at/ukraine-krieg-sonder-foerderungsprogramme/aws-energiekostenzuschuss/downloads/
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ECOVIS – DAS UNTERNEHMEN IM PROFIL 
 
Aus Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung wurden in den letzten Jahrzehnten zunehmend 
komplexe und anspruchsvolle Beratungsdienstleistungen. Ein hohes Maß an Branchen-kenntnis, 
Expertenwissen sowie langjährige Erfahrung sind erforderlich, um ein kompetenter und 
leistungsfähiger Partner zu sein.  
 
Seit nunmehr 30 Jahren beraten wir Klein- und Mittelbetriebe, national und international tätige 
Unternehmen und Freiberufler in Wirtschafts- und Steuerfragen – umfassend, praxisnah und 
leistungsorientiert. Das partnerschaftliche Vertrauensverhältnis, die persönliche Beratung sowie 
effektive Lösungen zur Verwirklichung Ihrer Ziele – das sind die Dinge, die Sie als 
Mandantin/Mandant von uns ganz selbstverständlich erwarten können. Jede Mandantin/jeder 
Mandant hat seinen festen persönlichen Ansprechpartner. Das ist für uns Voraussetzung für 
kontinuierliche und hochwertige Beratung und Betreuung. 
 
ECOVIS Austria mit den Standorten in Wien, St. Pölten, Salzburg, Scheibbs, Wieselburg und 
Wr. Neustadt betreut Sie mit ca. 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in sämtlichen Bereichen der 
Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung. 
 
Darüber hinaus bieten wir als Teil eines internationalen Beratungsnetzwerkes unseren Mandantinnen 
und Mandanten in über 70 Ländern weltweit starke Partner vor Ort, die auf Know-how und Back-
Office der gesamten Unternehmensgruppe zurückgreifen.  
 
 
Herausgeber: 
ECOVIS AUSTRIA WIRTSCHAFTSPRÜFUNGS- UND STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT 
Schmalzhofgasse 4, 1060 Wien,  
Tel. + 43 (0) 1 599 22 0, Fax + 43 (0) 1 599 22 5 
ECOVIS Info basiert auf Informationen die wir als zuverlässig ansehen. Eine Haftung kann jedoch 
aufgrund der sich ständig ändernden Gesetzeslage nicht übernommen werden. 
 
 
1060 Wien 

Schmalzhofgasse 4 

Tel (01) 599 22 

3100 St. Pölten 

Kremser Gasse 20 

Tel (02742) 25 33 00 

3270 Scheibbs 

Rathausgasse 3 

Tel (07482) 431 65 

3250 Wieselburg 

Hauptplatz 24 

Tel (07416) 540 70 

2700 Wr. Neustadt 

Hauptplatz 30 

Tel (01) 599 22 

5020 Salzburg 

Innsbrucker Bundesstr. 140 

Tel (0662) 87 08 45 

 

 
 

 


